
2568 der Beilagen zu den stenographischen protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 7. Oktober 1982 über 

einen Vertrag zwischen der Republik österreich und dem Fürsten

tum Liechtenstein über die wechselseitige Amtshilfe in Kraft

fahr-(Straßenverkehrs-)Angelegenheiten 

Die vielfältige Fluktuation der Bewohner beider Staaten 

über die gemeinsame Grenze bringt mit sich, daß die multilaterale 

Grundlage des Kraftfahrverkehrs zwischen österreich und Liechten

stein, das Pariser Übereinkommen über den Verkehr mit Kraft

fahrzeugen vom 24. April 1926, BGBl.Nr. 304/1930, nicht mehr 

ausreicht, den Verwaltungs zweck der staatlichen Aufsicht verläß-

lich zu erfüllen. Der gegenständliche Vertrag trifft daher eine 

eingehende Regelung des Amtshilfeverkehrs in Kraftfahrangelegenheiten 

zwischen beiden Staaten. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

des vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von Gesetzen im 

Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung des Staatsvertrages 

nicht erforderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vam12. Oktober 1982 in Verhandlung genommen und ein

stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein

spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der WirtschaftsausschUß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 7. Oktober 1982 über 

einen Vertrag zwischen der Republik österreich und dem Fürstentum 

Liechtenstein über die wechselseitige Amtshilfe in Kraftfahr

(Straßenverkehrs-)Angelegenheiten wird kein Einspruch erhoben. , 

S t 0 c k e r 

Berichterstatter 

Wien, 1982 10 12 

Ing. E der 

Obmann 
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